
AM

TÖL
woR

Vorhaben: Enlveiterung des Zentrums für Sicherheit und Ausbildung mit
Bergrettungswache Bad Tölz durch Neubau von Lager-, Technik-,
Werkstatt- und Büroräumen, 2 Mittelga'ragen mitjeWeils 4
Stellplätzen sowie Mehrzweck-‚ Besprechungs- und
Multifunktionsräumen

hier: 1. Tektur Änderung Raumaufteilungen und -Nutzungen‚

Errichtung einer Außentreppe, Nutzungsänderung
von Flachdach-Teilbereichen in Dachterasse, Änderung von zwei
Mittelgaragen zu zwei Kleingaragen

Antragsteller: Stiftung Bergwacht Gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts Herr Roland Ampenberger
Gaißach, Am Sportpark 6, Gemarkung Gaißach, Flurstück 173-Bauod:

Anlagen: 1 Tektur-Antrag (Zweitschrift)

Hier: Tekturgenehmigung

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen erlässt folgenden

Bescheid:

l. Dem Antragsteller wird nach Maßgabe der mit Prüf— bzw. Bestandteilsvermerk
versehenen Unterlagen erteilt:

o die Tekturgenehmigung für das oben genannte Vorhaben der Gebäudeklasse
3 im vereinfachten Genehmigungsverfahren gem. Art. 59 BayBO

Bitte vereinbaren Sie für eine persönliche Vorsprache einen Termin
Allgemeine Sprechzeiten sind Montag: 07:30 Uhr — 12:00 Uhr; 13:30 Uhr— 18.00 Uhr; Dienstag — Freitag: 07:30 Uhr— 12:00 Uhr
Sie erreichen uns mit dem Stadtbus 312 sowie den Regionalbussen 379 Wolfratshausen — Bad Tölz und 357 Tegernsee — Bad Tölz

Landratsamt
BaéTök
Woifratshausen

Landratsamt, Postfach 13 60, 83633 Bad Tölz

Frau Limmer

Gegen Empfangsnachweis Untere Bauaufsichtsbehörde

Stiftung Bergwacht
Zimmer: 2.123

Gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts Telefon: 08041 505-555
Herrn Roland Ampenberger Telefax: 08041 505-394

Am Sportpark 6 E-Mau: kreisbauamt@lra—toelz.de
83646 Bad Tölz

lhr Zeichen, lhre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom Datum
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o die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes für
— Baugrenzüberschreitung durch Außentreppe (Festsetzung A 3.1a)
- Nebengebäude außerhalb Baugrenze (Festsetzung A 4.1)
- Stellplätze außerhalb der festgesetzen Stellplatzfläche (Festsetzung A 4.2)
- Terrassennutzung auf Flachdach (Festsetzung B 1.1)
— Posmonsanderung der Geholze (Festsetzung B 1 3)
- Stellplatze Innerhalb der festgesetzten Grunflache (B Plan Nr 62a Bad Tolz
Festsetzung 17)

ll. Die Kosten des Verfahrens trägt der Bauherr. Für diesen Bescheid werden die
aus der Kostenrechnung ersichtlichen Gebühren und Auslagen erhoben; sie ist

Bestandteil dieses Bescheides.

Ill. Nebenbestimmungen (Auflagen, Bedingungen usw.) mit etwaigen
Zwangsgeldandrohungen:

1. Änderungen und Ergänzungen in den mit Genehmigungs- bzw.
Bestandteilsvermerk versehenen Bauvorlagen sind zu beachten.

2. Eine Tekturgenehmigung ist Bestandteil der zugrundeliegenden Baugenehmi-

gung und ersetzt insoweit die betroffenen Teile der Baugenehmigung.
Sie verlängert nicht deren Geltungsdauer, sondern erlischt zum selben
Zeitpunkt Wie die Baugenehmigung.

Die mit Genehmigungs- bzw. Bestandteilsvermerk versehenen Bauvorlagen
Nr. 1 bis 7 sind Bestandteile des Bescheides.

3. Der beigefügte Brandschutznachweis ven Kersken + Kirchner GmbH vom
27.09.2024 ist bei der Bauausführung zu beachten.

4. Die beigefügte Betriebsbeschreibung vom 27.09.2024 ist zu beachten.

5. Das Vorhaben darf erst genutzt werden, wenn folgende Unterlagen dem
Landratsamt (SG 24- Baukontrolleur) vorliegen:

6. Der grundbuchamtliche Vollzug des folgenden Rechtsgeschäftes ist dem
Landratsamt bis zum genannten Zeitpunkt nachzuweisen:

Dienstbarkeitsbestellung (Geh- und Fahrtrecht und Pkw—Stellplatzrecht) gemäß
Urkunde vom 13.03.2025 URNr. D 278/2025 des Notars Norbert Dolp in Bad Tölz
bis zur Nutzungsaufnahme.

Bei Verstoß gegen diese Auflage wird ein Zwangsgeld von 2.000 EURO zur
Zahlung fällig.
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7. Für das Vorhaben sind 45 (gesamtes Gebäude BA 2) KraftfahrzeugsteHplätz
notwendig.

Sämtliche Stellplätze sind entsprechend den genehmigten Plänen bis zur

Nutzungsaufnahme des Vorhabens funktionsfähig herzustellen; sie müssen

entsprechend unterhalten und dem Vorhaben zugeordnet werden und bleiben.

8. Eingrünungen müssen gemäß dem genehmigten Außenanlagen- bzw.
Freiflächengestaltungsplan (einschließlich Rotrevisionen) innerhalb eines Jahres
nach Aufnahme der Nutzung des Vorhabens hergestellt sein und dauerhaft

gepflegt/erhalten werden. Bei Ausfall von Pflanzungen ist unverzüglich

gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.
Entsprechendes gilt für im genehmigten Außenanlagen- bzw.
Freiflächengestaltungsplan eingetragene, bereits bestehende Pflanzungen

(Baum- und Strauchbestand), sofern diese nicht als zu beseitigend dargestellt
sind.

IV. Nebenbestimmungen des fachlichen Gartenhaus:

1. Die Ausgleichsflächen, sowie die amtlich kartierten Biotopen Nr. 8235-
0131-004 und Nr. 8235-0135—020 sind zu erhalten und während der

gesamten Bauzeit durch einen Bauzaun zu schützen.

2. Die beiden geplanten Betula utilis sind nicht heimisch und sind durch
heimische Bäume zu ersetzen (siehe Roteintrag im Plan).

Die Zuständigkeitdes Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen zum Erlass der
Tekturgenehmigung ergibt sich aus Art. 53 Abs. 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) i. V. m.
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG).

Rechtsgrundlagen für die Erteilung der Baugenehmigung sind Art. 55 Abs. 1 und

Art. 68 Abs. 1 BayBO.

Sofern in diesem BescheidBefreiungen/Ausnahmen von Bebauüngsplänen bzw.
städtebaulichen Satzungen erteilt und/oder Abweichungen von Anforderungen der
Bayer. Bauordnung oder aufgrund der Bayer. Bauordnung erlassener Vorschriften
zugelassen worden sind, stützen sich diese auf die nachfolgenden Rechtsgrundlagen:

o Befreiungen: § 31 Abs. 2 BauGB

o Ausnahmen: § 31 Abs. 1 BauGB i. V. m. der entsprechenden Ausnahmefestsetzung
des Bebauungsplanes bzw. der städtebaulichen Satzung

o Abweichungen: Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO.
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Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1 ff Kostengesetz (KG) i. V. m. dem

Kostenverzeichnis (KVz) und der in der Kostenrechnung genannten Tarif—Nr. des KVz;

bei Gebührenbefreiung beruht diese auf Art. 4 KG.

Hinweise:

Auflagen und Bedingungen sowie sonstige lnhalte der zugrundeliegenden

Baugenehmigung gelten auch für die Tekturgenehmigung, soweit sie nicht durch

einzelne Inhalte der Tekturgenehmigung ersetzt werden.

Feuerlöscher sind regelmäßig, im Allgemeinen einmal jährlich, mindestens jedoch alle

zwei Jahre, durch Sachkundige (z. B. entsprechende Fachkräfte der Lieferfirma) prüfen
zu lassen. Ein Vermerk über die letzte Prüfung ist fest oder plombiert am Feuerlöscher

anzubnngen.

Sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen unterliegen nach der

Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (SPrüfV) einer turnusmäßigen Überprüfungspflicht.

Für die Einhaltung und Dokumentation der Prüfintervalle ist der Bauherr oder der

Betreiber verantwortlich.'

Die örtliche Bauvorschrift der Gemeinde Gaißach zur Ortgestaltung

(Ortsgestaltungssatzung — OGS) ist zu beachten, sofern nicht in diesem Bescheid

Abweichungen oder Befreiungen hiervon ausgesprochen wurden.

Soweit in diesem Bescheid keine andere Frist im Sinne von Art. 69 Abs. 1 BayBO

bestimmt ist, erlischt die Baugenehmigung‚.wenn innerhalb von vier Jahren nach

Erteilung der Genehmigung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder
die Bauausführung vier Jahre unterbrochen worden ist. Die Geltungsdauer kann gem.
Art. 69 Abs.

'2
BayBO auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu vier Jahre verlängert

werden. Sie kann auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor
Fristablauf beim Landratsamt eingegangen ist.
Für die Verlängerung der Geltungsdauer einer Baugenehmigung gelten die gleichen
materiellen Anforderungen wie für die erstmalige Erteilung, so dass daher zu prüfen ist
ob das Vorhaben zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Verlängerungsantrag den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.

Rechßbehelfsbelehrung (_qilt auch für Nachbarn):

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Postfach 200543, 80005 München oder

Bayerstraße 30, 80335 München.

Seite 4 von 5



W Landratsamt'
“3'— Bad Töiz
WOR
M Wolfratshausen

Die Anfechtungsklage eines Dritten (insbes. Nachbarn) hat keine aufschiebende
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung kann gestellt
werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,

Postfach 200543, 80005 München oder

Bayerstraße 30, 80335 München.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs istschriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in

einerfür den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen VenNaltungsgerichtsbarkeit

(www.vghbayernde).

Seit 01 .01 .2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen

grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den VenNaltungsgerichten infolge der

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Dipl.-VenNaltungswirtin (FH)
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